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RS OGH 1996/6/25 1Ob2191/96d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

AVG §1

AVG §56

Rechtssatz

Hat ein monokratisches Organ entschieden, ist es nach Lehre und Rechtsprechung unzweifelhaft, daß sich die

Zuständigkeit der Behörde nach der verfahrensrechtlichen Lage im Zeitpunkt der Bescheiderlassung und somit der

Zustellung an die Partei richtet.
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